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Ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung.
Oskar Wilde

Der SPD-Entwurf eines neuen Versicherungsvertragsreformgesetz führt zu
einem völlig neuen Vertragsverhältnis zwischen Versicherungsnehmer und
Versicherungunternehmen. Besonders betroffen sind die mit Vermögensver-
waltung verbundenen Versicherungsformen, wie die Kapitallebensversiche-
rung. Bisher werden die das angesparte Vermögen der Versicherungskun-
den berührenden wirtschaftlichen Vorgänge in der Buchführung und im
Jahresabschluß der Versicherungsunternehmen noch mit deren eigenen Ge-
schäftsvorfällen ununterscheidbar vermischt. Der Gesetzentwurf sieht nun
vor, daß die vom Versicherungsunternehmen zu erfüllenden Aufgaben ge-
trennt und zeitgenau in entsprechender Anwendung des Gesetzes über die
Kapitalanlagegesellschaften abzurechnen sind. Verlust- oder Kostenquer-
verrechnungen aus der Sphäre des Versicherungsunternehmen sowie Ver-
mögensverschiebungen zu Lasten der Versicherungskunden sind damit in
Zukunft unmöglich. Durch die Nachzahlung der stillen Reserven an die
wirtschaftlich ursächlichen Versicherungskunden in einer Größenordnung
von 300 Milliarden Mark wird auch die an anderer Stelle zu staatspoliti-
schen Problemen Anlaß gebende Machtkonzentration in den Händen der
Versicherungswirtschaft deutlich gemildert. Angesichts der beispielsweise
im Fall „Deutscher Herold“ vorgekommenen Rückbehaltung wesentlicher
Vermögensbestandteile beim übertragenden Unternehmen, stellt der Ent-
wurf auch für vergangene Fälle klar, daß das übertragende Unternehmen
nicht nur Buchwerte oder die zur Erfüllung der Verträge erforderliche Min-
destausstattung mit Vermögen dem neuen Versicherungunternehmen gutzu-
bringen hat, sondern das gesamte Vermögen zu Marktwerten. Es handelt
sich bei dem Gesetzentwurf um die von Wissenschaft und Verbraucherver-
bänden seit Jahrzehnten geforderte und bisher an Interessengruppen ge-
scheiterteüberfällige Jahrhundertreform des Versicherungswesens und sei-
ner Unregelmäßigkeiten.
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I. Vorbemerkung

Am 2. Juli 1997 wurde von der SPD Bundestagsfraktion unter Federführung des Abgeordne-
ten Bury ein „Gesetzentwurf zur Reform des Versicherungsvertragsgesetzes“ BT- Drucks.
13/8163 eingebracht. Unter diesem eher harmlos-langweilig klingenden Titel verbirgt sich
nicht nur eine Revolution des Versicherungsvertragsgesetzes, sondern auch eine Revolution
der Unternehmenskontrolle und der privaten Alterssicherung und schließlich auch die Anord-
nung einer Nachzahlung der bisher von den Versicherungsunternehmen ihren Kunden vorent-
haltenen stillen Reserven in einer Größenordnung von 300 Milliarden Mark. Es handelt sich
um die von Wissenschaft und Verbraucherverbänden seit Jahrzehnten geforderte und bisher
an Interessengruppen gescheiterte überfällige Jahrhundertreform des Versicherungswesens
und seiner Unregelmäßigkeiten.

II. Das grundlegend Neue: Trennung der Vermögenssphären von Versicherungsgesell-
schaft und Kunden sowie Einführung von Marktwerten anstelle unsinniger Buchwerte

Viele gängige Versicherungsverträge haben sich im Laufe der Zeit zu typengemischten Versi-
cherungsverträgen entwickelt. Neben den vom Versicherungsunternehmen zu erbringenden
Schadensausgleich im Versicherungsfalle trat im Laufe der Zeit insbesondere bei der Kapital-
lebensversicherung die Anlage und Verwaltung von Spargeldern der Versicherungskunden in
den Vordergrund. Aus historischen Gründen werden im geltenden Recht die das angesparte
Vermögen der Versicherungskunden wirtschaftlich berührenden Vorgänge in der Buchfüh-
rung der Versicherungsunternehmen noch mit deren eigenen Geschäftsvorfällen ununter-
scheidbar vermischt. So werden die zur Vermögensbildung eingezahlten Prämien der Versi-
cherungskunden von den Kapitallebensversicherungen vollständig und einheitlich als Entgelt-
einnahmen und damit als Umsatzerträge verbucht.

Zusammen mit den Bilanzwahlrechten ergibt sich hieraus eine Gefährdung der Kundenver-
mögen, da die handelsrechtlichen Buchführungsvorschriften aufgrund ihrer Abweichungen
von den wirklichen Marktwerten von den Versicherungsunternehmen zur Vermögensver-
schiebung zu ihren Gunsten ausgenutzt werden können. So ist das deutsche Bilanzrecht insbe-
sondere aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Bilanzierung zu Anschaffungskosten trotz
Wertsteigerung des betreffenden Wirtschaftsgutes nicht für eine ökonomisch richtige Wider-
spiegelung von Ansprüchen gegen einen vermögensverwaltenden Vertragspartner geeignet
und hat auch nicht diese Aufgabe. Dies ist von der Rechtsprechung nicht gänzlich unbemerkt
geblieben. So werden beispielsweise Abfindungen ausscheidender Gesellschafter zu Buchwer-
ten von der Rechtsprechung nur unter stark einschränkenden Bedingungen zugelassen. Daß
derartige Buchwerte auch für die Berechnung der Ansprüche der Versicherungskunden, deren
Vermögen mit demjenigen der Aktiengesellschaft vermischt wurde, gänzlich untauglich sind,
ist bei wirtschaftlicher Denkungsweise offensichtlich. Das geltende Verfahren der Überschu-
ßermittlung zur Feststellung der Kundenvermögen hätte daher niemals weiter zugelassen wer-
den dürfen, nachdem sich die Versicherungswirtschaft in großem Umfang von Versicherungs-
vereinen auf Gegenseitigkeit zu Aktiengesellschaften umgewandelt hatte. So ist es auch kein
Zufall, daß Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, wie etwa die Debeka, bei der von ihrer
Struktur her kein Anreiz zum kundenschädigenden Aufbau stiller Reserven im Versiche-
rungsvermögen besteht, die meisten anderen Versicherungsunternehmen in der für ihre Kun-
den erwirtschafteten Rendite übertreffen konnten. Allerdings weisen Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit ein bedeutendes „Corporate Governance“-Problem auf, so daß es für die Lau-
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terkeit und Tüchtigkeit derartiger Organisationen auf die Persönlichkeit des Vorstandes auf-
kommt, eine letztlich zu wenig verläßliche Grundlage.

Im Ergebnis wurden den Versicherungskunden in der Vergangenheit mit Hilfe der Fiktion,
daß Buchwerte auch die ökonomisch richtigen Marktwerte darstellen, wesentliche Teile der
Erträge ihrer Vermögens entzogen. Würden Kreditinstitute das bei Versicherungsunternehmen
gegenwärtig noch übliche Buchungssystem der Vermögenssphärenvermischung verwenden,
würden sie beispielsweise das von ihren Kunden eingezahlte Spargeld als vereinnahmte Ge-
bühren buchen und lediglich versprechen, daß der Sparer sicher eine weit unter Marktwert
liegende Verzinsung und ansonsten zusätzlich eine in das weitgehende Belieben des Kreditin-
stitutes gestellte Beteiligung an möglichen Überschüssen aus der Anlage seiner Gelder erhal-
ten werde. Im Ergebnis würden Bankkunden bei einem solch merkwürdigen Vertrag einen um
25 bis 30 Prozent verminderten Anteil der mit ihrem Sparkonto erwirtschafteten Zinsen erhal-
ten als im Falle der üblichen, von der Vermögenssphäre der Bank getrennten Abrechnung.

Diese Verfahrensweise der Versicherungsunternehmen ist seit dem Vordringen der Aktienge-
sellschaft als Versicherungsorganisationsform und der zunehmenden Unbrauchbarkeit der
handelsrechtlichen Rechnungslegung für die marktwertrichtige Feststellung der mit dem Geld
der Kunden erwirtschafteten Überschüsse seit langem überholt und zur Quelle erheblicher
Gefährdungen der Sparanlagen der Versicherungskunden geworden, wie die unzureichenden
Renditen der Kapitallebensversicherungen in der Vergangenheit gezeigt haben. Trotz ihrer
erheblichen Steuerprivilegien haben die deutschen Kapitallebensversicherungen für ihre Kun-
den im Durchschnitt nur mickrige Erträge erwirtschaftet. So verbrauchten die Kapitallebens-
versicherungen in den letzten 35 Jahren im Durchschnitt zwischen 25% und 30% der mit dem
Geld der Sparer erzielten Renditen für sich, statt diese ungeschmälert an ihre Kunden weiter-
zugeben. Während die Anlagen der Versicherungswirtschaft nach Schätzungen mindestens
rund 7,5% Rendite erbracht haben, wurden den Kunden für die Vermögensverwaltung und
den Vertrieb der Lebensversicherungen im Durchschnitt über 2% der erzielten 7,5% als Kos-
ten in Rechnung gestellt und von den Kapitallebensversicherungen für sich einbehalten, so
daß die Kunden im Durchschnitt von der mit ihrem Geld ursprünglich erwirtschafteten Rendi-
te von 7,5% weniger als 5,5% erhalten haben. Vergleicht man diese Erträge mit den Erträgen
anderer Anlagen, ergibt sich, daß bei einem vergleichbaren Steuersatz, wie er für Lebensversi-
cherungen gilt, ein Sparbuch über die Jahre 1954 bis 1993 3,6%, Monatsgeld 5,3%, langfristi-
ge Wertpapiere 7,5% und Aktien 12,1% Rendite pro Jahr erbracht hätten. Das mit einem ge-
schätzten Steuerausfall von 16 Milliarden jährlich verbundene Steuerprivileg der Kapitalle-
bensversicherungen hat sich damit in der Vergangenheit im Durchschnitt als interessante Ver-
schwendung von Steuermitteln erwiesen und zudem zu einer staatspolitisch unerwünschten
Machtkonzentration in den Händen der Versicherungswirtschaft und den mit ihr verbundenen
Banken geführt. Auch wurden andere Anlageformen, auf deren Aufkommen insbesondere
mittelständische Unternehmen dringend angewiesen sind, steuerlich zurückgedrängt. Eine
bedeutsame Wagniskapitalfinanzierung, wie sie etwa in den USA den Aufstieg innovativer
Industrien ermöglichte, fand nicht statt.

Während der eingebrachte SPD-Entwurf zur Reform des Versicherungsvertragsgesetzes keine
Vorschrift zur Beendigung dieser Steuerdiskriminierung anderer Altersvorsorgesparformen
bereit hält, sieht er jedoch für die im Rahmen von Bestandsübertragungen von Versicherungs-
verträgen stattgefundenen und immer noch zu befürchtenden Unregelmäßigkeiten bei der
Mitübertragung der stillen Reserven klare Regelungen vor. So kam es bei Bestandsübertra-
gungen von Versicherungsverträgen zu erheblichen, nach einer Klageerhebung vom aufge-
schreckten Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen nur teilweise reparierten Schädi-
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gungen der Versicherungsnehmer, die letztlich auf der dargestellten Vermögensvermischung
in Verbindung mit den Bilanzwahlrechten beruhten und die im wirtschaftlichen, leider nicht
rechtlichen Ergebnis wie z.B. im gerichtsbekanntesten Fall „Deutscher Herold“ auf eine Un-
terschlagung von Kundenvermögen hinausliefen.

Die folgenden Ausführung stellen kurz das Wesentliche der gesetzlichen Neuregelung dar und
erläutern ihren ökonomischen Hintergrund. Hierbei stellt sich heraus, daß die Übergangsvor-
schriften eine außergewöhnlich erfreuliche Regelung auch für diejenigen Versicherungskun-
den enthalten, deren Verträge bereits ausgelaufen sind und denen die Versicherungsunterneh-
men bisher die mit ihrem Spargeld erwirtschafteten Erträge in Form stiller Reserven oder im
Wege von Bestandsübertragungen vorenthalten haben.

1. Der neue § 1 VVG
Im Laufe der Zeit haben sich fast alle gängigen Versicherungsverträge zu typengemischten
Versicherungsverträgen entwickelt. Neben der vom Versicherungsunternehmen zu organisie-
renden Risikoabdeckung trat im Laufe der Zeit insbesondere bei der Kapitallebensversiche-
rung die Anlage und Verwaltung von Spargeldern der Versicherungskunden in den Vorder-
grund. Bei vielen Kapitallebensversicherungen ist ihr Versicherungsteil wirtschaftlich völlig
in den Hintergrund getreten und dient lediglich für das Finanzamt als Auslöser einer steuerlich
privilegierten Vermögensbildung. Aus historischen Zeiten des Vorherrschens des Versiche-
rungsvereins auf Gegenseitigkeit stammend werden die das angesparte Vermögen der Versi-
cherungskunden berührenden Vorgänge in der Buchführung und im Jahresabschluß der Versi-
cherungsunternehmen noch immer mit deren eigenen Geschäftsvorfällen ununterscheidbar
vermischt. Der neue § 1 VVG stellt klar, daß die vom Versicherungsunternehmen zu erfüllen-
den Aufgaben nunmehr getrennt und zeitgenau abzurechnen sind. Die Rechtsstellung von
Versicherungsunternehmen und Versicherungskunden wird durch die Anordnung der entspre-
chenden Anwendung des Gesetzes über die Kapitalanlagegesellschaften für den Bereich der
Vermögensverwaltung ihrer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit angeglichen. Hierdurch
werden bisher mögliche Verlust- oder Kostenquerverrechnungen und Vermögensverschiebun-
gen aus der Sphäre des Versicherungsunternehmen zu Lasten der Vermögen der Versiche-
rungskunden in Zukunft unmöglich gemacht.

Zugleich stellt der neue § 1 VVG klar, daß das von den Versicherungskunden aufgebrachte
Sparkapital und deren Erträge ausschließlich den Versicherungskunden zusteht. Lediglich die
an das Versicherungsunternehmen für seine Organisationsleistung zu zahlende Entgelt geht in
das freie Vermögen des Versicherungsunternehmens über und darf als Umsatz gebucht wer-
den. Die bisher verdeckt mehr oder minder treuhänderisch stattfindende Verwaltung der Kun-
denvermögen wird in eine nach den Regelungen des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaf-
ten stattfindende, die Vermögenssphären von Gesellschaft und Kunden klare trennende Ver-
mögensverwaltung überführt.

Der im neuen § 1VVG enthaltene Begriff „ ermittlungsrechtliche Versicherungstreuhand“
bringt eindeutig zum Ausdruck, daß für die Versicherten wie für einen Treugeber abzurechnen
ist. Vorbild für diese Vorschrift war dabei die im Handels- und Steuerbilanzrecht übliche Er-
folgsermittlung einer Personengesellschaft mittels Buchhaltung und Jahresabschluß. Das für
die Geschäftsbesorgung und für die Vermögensverwaltung von den Versicherungskunden an
das Versicherungsunternehmen zu entrichtende Entgelt ist nunmehr genau wie bei Kapitalan-
lagegesellschaften offen auszuweisen und wird aufgrund der damit verbundenen Transparenz-
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verbesserung zu einer Verbesserung des Leistungswettbewerbs zwischen den Versicherungs-
unternehmen führen.

Da eine von den Versicherungskunden gewünschte Leistung der Versicherungsunternehmen
auch darin besteht, die Auszahlungen an ihre Kunden zu verstetigen, wird es den Versiche-
rungsunternehmen auch im neuen § 1 VVG gestattet, bis zu einer bestimmten Obergrenze
Schwankungsreserven zu bilden. Die Obergrenze ist erforderlich, um zu verhindern, daß von
den Versicherungsunternehmen wie bisher riesige Vermögenswerte aufgebaut und gehortet
und somit barwertig ihren Kunden letztlich entzogen werden. Ein solches Hortungsverhalten
von Versicherungsunternehmen entspricht zudem nicht modernen finanztheoretischen Prinzi-
pien. Obwohl das infolge der Schwankungsreserven mittelbar gebundene Sondervermögen
selbstverständlich ausschließlich den Versicherungsnehmern zusteht, besteht bei Vertragsbe-
endigung ein Anspruch der Versicherungskunden auf Auszahlung des rechnerischen Anteils
an den zulässig gebildeten Schwankungsreserven nicht, damit den Versicherungsunternehmen
durch Aufbau oder Abbau der Schwankungsreserve eine Verstetigung der Zahlungen und
Gutschriften ermöglicht wird. Da die Manipulation der Schwankungsreserve aufgrund der
Vermögenstrennung letztlich nicht mehr zu einem Vorteil im Vermögen des Versicherungsun-
ternehmens führen kann, ist auch an dieser Stelle nunmehr eine lediglich versicherungstechni-
schen Notwendigkeiten folgende, deutlich niedrigere Hortung von Vermögensmassen durch
die Versicherungsunternehmen zu erwarten, die keine systematische Schädigung der Kunden-
interessen mehr erwarten läßt.

Nach einem späteren Wegfall der Steuerprivilegierung der Kapitallebensversicherungen und
einer Einführung eines zwischen den Anlageformen nicht mehr diskriminierenden „Vorsorge-
freibetrags“ für alle Anleger („qualifiziertes Konto“) wird die Möglichkeit der Zahlungsver-
stetigung das verbleibende Besondere des Produktes „Kapitallebensversicherung“ darstellen.
Daß die Zahlungsverstetigung nunmehr im Kundensondervermögen ohne Hintergedanken
beim versichernden Unternehmen stattfinden wird, wird der Rentabilität und der Marktstel-
lung der Kapitallebensversicherung Kräftigung verleihen.

2. Zum neuen § 1 a VVG
Diese Vorschriften ordnet an, daß den Versicherungskunden der Wert ihrer Vermögensanla-
gen nunmehr zeitgenau gutzuschreiben ist, unabhängig davon, ob der Versicherungsvertrag
vorzeitig gekündigt wird. Zusammen mit dem neuen § 1 VVG, der einen offenen Ausweis des
von der Versicherung vereinnahmten Entgelts vorschreibt, erschwert diese Vorschrift den Ka-
pitallebensversicherungen die bisherige nicht unübliche Praxis, den Versicherungskunden in
den ersten Jahren des Kapitallebensversicherungvertrages derartig hohe „Kosten“ in Rech-
nung zu stellen, daß dem Kunden bei vorzeitiger Beendigung des Sparvorganges von seinen
Ersparnissen nicht nur kein Ertrag mehr verblieb, sondern ihm vom Versicherungsunterneh-
men auch die eingezahlten Sparbeträge zur Gänze abgenommen wurden. Durch die neu einge-
führte klare Trennung von Gebühren und Zeitwerten des angesparten Vermögens dürfte die
Geschäftemacherei mit niedrigen Rückkaufswerten insbesondere zu Lasten schlecht beratener
Kunden nunmehr einer dunklen Vergangenheit angehören. Da in der Vergangenheit bis zu
50% der Kunden den von den Kapitallebensversicherungen organisierten Sparvorgang ir-
gendwann einmal sehr zum Vorteil vieler Versicherungsunternehmen abbrachen, ist diese
Vorschrift nicht nur wirtschaftlich ungewöhnlich bedeutend, sondern beseitigt auch einen
wichtigen Anreiz zur Falschberatung der Kunden. Die von den Versicherungsunternehmen
anstelle der Vertragsbeendigung angebotene Beitragsfreistellung war für die betroffenen Kun-
den auch kein sonderlicher Trost, da die schlechte Verzinsung der eingezahlten Beträge einen
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ähnlich hohen Barwertverlust wie der schlechte Rückkaufswert mit sich brachte. Der neue § 1
a VVG beseitigt hier eine ungerechte, insbesondere in Notlagen aufgrund von Krankheit oder
Arbeitslosigkeit die Versicherungskunden besonders bitter schädigende Praxis.

3. Zum neuen § 1 b VVG
Abweichend von der BGB-Regelung in § 415 kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden
auch gegen den Willen von Versicherungskunden das versichernde Unternehmen ausgetauscht
werden, indem die Versicherungsverträge auf ein anderes Unternehmen übertragen werden, §
14 VAG. Der neue § 1 b VVG sieht nun vor, daß eine Bestandsübertragung von Versiche-
rungsverträgen bei gleichzeitiger Zurückbehaltung stiller Reserven beim übertragenden Un-
ternehmen, wie sie beispielsweise im Fall des „Deutscher Herold“ Skandals die Gerichte be-
schäftigt hat, unmöglich gemacht wird. Für Bestandsübertragungen wird durch die neue Vor-
schrift klargestellt, daß nicht nur Buchwerte oder die zur Erfüllung der Verträge erforderliche
Mindestausstattung mit Vermögen gutzubringen ist, sondern selbstverständlicherweise der
den übertragenen Verträgen entsprechende Anteil am Vermögen zu Marktwerten. Die Aus-
plünderung von Versicherungskunden bei Bestandsübertragungen in Form ihrer Abspeisung
mit marktwidrigen Buchwerten werden damit zur Vergangenheit gehören.

4. Zum neuen § 15 a VVG
Den Versicherungskunden ist angesichts der Schwierigkeit bei der Zuordnung der stillen Re-
serven und Rücklagen und der Länge der zu betrachtenden Zeiträume eine eigene Feststellung
ihrer Ansprüche nicht möglich. Den Versicherungsunternehmen wird daher eine eigenständige
Benachrichtigungs- und Nachforschungspflicht auferlegt. Sollte die Suche nach einem berech-
tigten Versicherungskunden ergebnislos verlaufen, ist vorgesehen, daß die Vermögenswerte
des Guthabens nicht mehr oder minder stillschweigend vom Versicherungsunternehmen wirt-
schaftlich vereinnahmt werden, sondern unverzüglich entsprechend den üblichen erbrechtli-
chen Regelungen auf den Bund übergeleitet werden. Anspruchsberechtigte haben innerhalb
einer Verjährungsfrist von 30 Jahren einen Anspruch auf Auszahlung des vom Bund verein-
nahmten Guthabens. Eine Verzinsung des vom Bund vereinnahmten Guthabens ist nicht vor-
gesehen.

Es sollte nicht übersehen werden, daß diese Problematik auch im Bereich der Kreditinstitute,
insbesondere bei im Ausland belegenen, eine wirtschaftlich bedeutsame Rolle spielt. Eine
entsprechende Regelung sollte daher auch für Kreditinstitute eingeführt werden.

III. Andere wichtige Neuregelungen: §§ 5a, 8, 174 VVG

Verglichen mit den vorhergehenden wirtschaftlich revolutionären Regelungen zielen die neu-
en Vorschriften über die Verbesserung der Widerrufsrechte von Versicherungskunden trotz
ihrer großen praktischen Bedeutung auf die Beseitigung eines eher einfachen Mißstandes im
Versicherungsgeschäft. So wird die „Einräumung des sofortigen Versicherungsschutzes“ von
manchem Versicherungsunternehmen dazu genutzt, das den Schutz der Kunden vor Überrum-
pelung beim Abschluß von Versicherungsverträgen dienende Widerrufsrecht zu unterlaufen.
Für den Schutz vor Überrumpelung bei existenzentscheidenden und schwer verständlichen
Versicherungsverträgen muß jedoch derselbe Maßstab gelten, wie ihn das Haustürwiderrufs-
gesetz für vergleichsweise geringe Risiken bei anderen Verträgen vorsieht. Der Gesetzentwurf



7

schließt die bisherige, ohnehin als verfassungswidrig anzusehene Unterlaufungsmöglichkeit
der Widerrufsrechte nunmehr aus.

IV. Die Übergangsvorschriften des Artikel 2

1. Der neue Artikel 2, Ziffer 1
Diese Übergangsvorschrift ordnet bei allen Versicherungsunternehmen die erfolgsneutrale
Auflösung der mit den Geldern der Versicherungskunden aufgebauten stillen Reserven und
deren Zuordnung zu den Kundenkonten an. Die Vorschrift sieht vor, daß die in Zukunft zei t-
wertentsprechend zu ermittelnden Guthaben der Versicherungskunden auf der Grundlage der
Auflösung stiller Reserven oder Rückstellungen zu erfolgen hat. Da bisher eine Vermischung
der Vermögenssphären der Versicherungsunternehmen und der Versicherungskunden statt-
fand, kann zur Ermittlung der Ansprüche der Versicherten so vorgegangen werden, daß der
Rohüberschuß, der dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen vorgelegt wurde,
Jahr für Jahr um die Differenzen der Zeitwerte und der Buchwerte erhöht wird. Hierauf ist
dann die im Versicherungsvertrag vereinbarte Überschußbeteiligung von mindestens 90 vom
Hundert anzuwenden.

Da der Aufbau der hunderte von Milliarden Mark betragenden stillen Reserven der Versiche-
rungen über mehrere Jahrzehnte stattgefunden hat und damit wirtschaftlich von den zu dieser
Zeit laufenden Verträgen stammt, muß das in dieser Zeit angesammelte Vermögen den Kun-
den auch entsprechend ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Leistung vertragsgerecht gutgebracht
werden. Eine Zuschreibung der aus der Auflösung der stillen Reserven folgenden Guthaben
lediglich auf die zufällig zur Zeit noch gerade laufenden Verträge oder gar nur für zukünftige
Verträge wäre eine verfassungsrechtlich nicht rechtfertigbare Enteignung der von den Inha-
bern der Altverträge aufgebrachten Vermögensmassen. Sie wäre zudem bar jeden Gerechtig-
keitsgehalts.

Es sollte nicht vergessen werden, daß es gerade die den Versicherungsunternehmen von den
wirtschaftlichen Ursachen losgelöste eingeräumte Beliebigkeit in der Zuordnungsmöglichkeit
der Vermögen und der damit verdienten Erträge war, die zu diesem Reformgesetz führen
mußte. Der mit diesem Reformgesetz verbundene, ganz erhebliche Rechenaufwand für die
betroffenen Versicherungsunternehmen ist unumgänglich und muß von diesen als Folge der
mit Lobbyarbeit verteidigten Mißstände in den Jahrzehnten der Vermögensvermischungen
getragen werden.

Der zweite Absatz dieses Paragraphen ordnet die Geltung der erfolgsneutralen Aufdeckung
der stillen Reserven auch für vorzeitig beendete Verträge an. Damit wird die in den bisherigen
Regelungen steckende Ungerechtigkeit der viel zu niedrigen Rückkaufswerte beseitigt.
Zugleich wird der Mißstand korrigiert, daß unter Mißachtung einer wirtschaftlich korrekten
perioden- und ursachengerechten Zurechnung die Kosten des Versicherungsvertrages insbe-
sondere zu Lasten der vorzeitig den Versicherungsvertrag beendenden Kunden überproportio-
nal in die ersten Jahre verlagert wurden. Die neue Regelung hilft damit insbesondere denjeni-
gen Versicherungskunden, die entweder falsch beraten oder wegen einer Notlage zur Kündi-
gung der Kapitallebensversicherung gezwungen waren und aufgrund der falschen Kostenzu-
rechnung zu wenig oder gar nichts mehr von ihrem Geld und seinen Erträgen zurückerhielten.
Die bereits ausgezahlten Rückkaufswerte werden bei der Nachzahlung natürlich abgezogen.
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Obwohl der Aufbau der bisher den Versicherungskunden noch vorenthaltenen stillen Reser-
ven sich über viele Jahrzehnte hingezogen hat, dürfte sich in der Praxis angesichts der allge-
meinen Verjährungsfrist von 30 Jahren jedoch lediglich eine Rückberechnung der Nachzah-
lungen im Rahmen der üblichen Verjährungsfrist einspielen. Aus Gründen der Rechtssicher-
heit hätte das Gesetz jedoch eine derartige Regelung ausdrücklich treffen sollen.

2. Der neue Artikel 2, Ziffer 3
Da es insbesondere im Rahmen von Bestandsübertragungen von Versicherungsverträgen zu
Unregelmäßigkeiten gekommen ist, ordnet diese Vorschrift die gesamtschuldnerische Haftung
der beteiligten Versicherungsunternehmen für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen an. Da die Zurückbehaltung stiller Reserven eine ungerechtfertige Schädigung der
zwangsweise auf eine neue Gesellschaft übergeleiteten Kunden darstellt, stellt diese Vor-
schrift durch Verweis auf das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften klar, daß auch die be-
reits durchgeführten Bestandsübertragungen nur bei Mitübertragung der entsprechenden Ver-
mögenswerte zu Marktwerten hätten erfolgen und genehmigt werden dürfen. Soweit diese
Regelung verletzt wurde, sind die zurückbehaltenen Vermögenswerte einschließlich ihrer Er-
träge nunmehr nachzuentrichten. Sollte es sich um eine Abfolge von Bestandsübertragungen
handeln, haften alle beteiligten Unternehmen für die Erfüllung dieser Verpflichtung gesamt-
schuldnerisch. Hierdurch wird ausgeschlossen, daß durch eine Übertragungsreihe unter Zwi-
schenschaltung einer vermögenslosen Gesellschaft die zwangsweise übergeleiteten Versiche-
rungskunden geschädigt werden können.

3. Der neue Artikel 2, Ziffer 4
Diese Vorschrift sieht eine Sonderprüfung aller betroffenen Versicherungsunternehmen und
die Hinterlegung der Prüfungsergebnisse beim Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswe-
sen vor. Eine Sonderprüfung erweist sich angesichts der bedeutenden Vermögenswerte und
einer Fülle zu Lasten der Versicherungskunden lösbarer Zuordnungsfragen für eine ordnungs-
gemäße Erfüllung der nach diesem Gesetz die Versicherungsunternehmen treffenden Pflichten
als notwendig. Angesichts der üblichen Interessenkonflikte bei der Bestellung der Wirt-
schaftsprüfer werden diese vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen ausgewählt.
Die Ergebnisse der Sonderprüfung sind für alle wirtschaftlich Betroffenen einsehbar. Diese
Publizität kann den Versicherungsunternehmen nicht erspart werden. Sie sind die Folge der
bisherigen Vermögensvermischungen und der dabei aufgetretenen Mißstände.

Der zweite Absatz ordnet als Folge entdeckter Schädigungen der Kunden deren Ausgleich an.

V. Schlußbemerkung

Das neue Versicherungsvertragsreformgesetz führt zu einem völlig neuen Abrechungsregime
insbesondere in den mit Vermögensverwaltung verbundenen Versicherungsformen. Die seit
Jahrzehnten kritisierten Mißstände werden an ihrer Wurzel, der verfehlten Vermögensvermi-
schung und Buchwertanwendung, geheilt. Die Serie halbherziger letztlich wirkungsloser Kor-
rekturvorschriften, vgl. etwa §§ 81 c, 81 d, 53 d VAG wird nicht fortgesetzt. Die von einigen
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Versicherungen vorgenommenen Vermögensverschiebungen in vielstelliger Milliardenhöhe
werden nicht resignierend für die Vergangenheit einfach hingenommen, sondern im Rahmen
der allgemeinen Verjährungsfrist vertragsgenau rückgängig gemacht. Durch die Verbesserung
der Transparenz der einzelnen Leistungsbestandteile und ihrer Kosten wird sich der Leis-
tungswettbewerb unter den Versicherungen verstärken, so daß sich die bei den Kunden an-
kommenden Erträge dramatisch erhöhen werden. So werden die Kapitallebensversicherungen
in die Lage versetzt, in der Zukunft zu einer Milderung der Misere der staatlichen Rentenver-
sicherungen beizutragen und eine tragende Säule der Altersvorsorge zu werden.

Nicht unbemerkt sollte bleiben, daß durch die Trennung der Vermögenssphären und die
Nachzahlung der stillen Reserven zugleich auch die an anderer Stelle zu staatspolitischen
Problemen Anlaß gebende Machtkonzentration in den Händen der Versicherungswirtschaft
deutlich gemindert wird. Nicht mehr die das Kundenvermögen verwaltenden Versicherungs-
verwaltungen, sondern die Bürger selber werden durch die Wiederanlage der ihnen zufließen-
den Mittel die neuen Eigentümer der deutschen Unternehmen werden und damit die Macht-
konzentration bei den deutschen Allfinanzkonzernen vermindern. Obwohl das neue Gesetz
noch viele praktische Fragen aufwirft und unbeantwortet läßt, ist seine Ordnungsstruktur ohne
Fehl und Tadel: eine gelungene, eine marktwirtschaftliche Revolution, die Niemandem etwas
nimmt, was zu Marktwerten ihm ohnehin nicht gehört hatte.


